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Grenzüberschreitende polizeiliche Kooperation am Beispiel des
Gemeinsamen Zentrums für Zoll- und Polizeiarbeit in Kehl

Dr. Azilis Maguer, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht,
Freiburg i. Br.

Einführung

Die deutsch-französische grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Zoll- und Polizeibereich
bietet eine sehr große Vielfalt an Strukturen und Arbeitsmethoden. Diese haben sich
hauptsächlich im Laufe der 90er Jahre entwickelt. Vorreiter sind beispielsweise die Bureaux à
Contrôle National Juxtaposés (Nebeneinandergestellten nationale Kontrollämter1, deutsch-
französischen Abkommen vom 18. April 1958), die bilateralen gemeinsamen Kommissariate
oder die Sprachschulen von Lahr und Müllheim. 

Diese Strukturen wurden vor und nach dem Inkrafttreten des Schengener
Durchführungsübereinkommens (SDÜ) aufgebaut. Eines haben sie immer gemeinsam: sie
sind das Ergebnis von Abkommen zwischen zwei ausländischen Sicherheitskräften und
funktionieren auch auf einer dualen Basis. 

Das Schema dominiert ganz klar in der Entwicklung der grenzüberschreitenden Kooperation
bis 1995. Das SDÜ führt eine neue Art ein, die Arbeitsinstrumente zu gestalten und die
Zusammenarbeit zu verwalten2. Es wird ab jetzt nicht mehr zwischen zwei traditionellen
Arbeitspartnern über die Grenze gearbeitet, sondern zwischen allen Sicherheitskräften.
Die Möglichkeit der Zusammenarbeit ist nicht länger den Sicherheitskräften vorbehalten, die
traditionell im Bereich internationaler Zusammenarbeit tätig sind. Auch weitere
Sicherheitsdienste dürfen jetzt grenzüberschreitend arbeiten, wie z. B. die Gendarmerie oder
die Sécurité publique in Frankreich. Die generelle Beteiligung an die Grenzarbeit ist im SDÜ
vorgegeben. Der Vertrag von Mondorf-les-bains verleiht ihr eine konkrete Darstellungskraft
durch das deutsch-französische Gemeinsame Zentrum für Zoll- und Polizeiarbeit3.

Dieser bilaterale Vertrag wurde in Oktober 1997 unterschrieben und ist am 1. April 2000 in
Kraft getreten. Er organisiert einerseits die direkte bilaterale Zusammenarbeit zwischen
Polizeistellen entlang der Grenze, andererseits die Arbeit des Gemeinsamen Zentrums, damals
in Offenburg, seit Dezember 2002 in Kehl. Dies bedeutet, dass das Zentrum nur ein Teil des
gesamten grenzüberschreitenden Verkehrs bearbeitet.

Er stellt ein Mittelmaß zwischen sehr kurzen Wegen (gegeben von der lokalen direkten
Zusammenarbeit an der Grenze) und längeren Wegen (gegeben durch die internationale
Arbeit mit den jeweiligen nationalen Zentralstellen). 

Diese gezielte Vorstellung des Gemeinsamen Zentrums sollte natürlich nicht den Eindruck
erwecken, dass es sich als Drehpunkt des ganzen Informationsaustauschs zwischen
Polizeibehörden entwickelt hat. 

                                                
1 Deutsch-französische Zoll- und Grenzpolizeistellen.
2 Busch, 1995, Grenzenlose Polizei, Westfälisches Dampfboot, Münster, S. 323-332.
3 Maguer, 2003, La coopération transfrontalière, moteur de transformations dans l’appareil de
sécurité français, Cultures et Conflits, S. 33-56, sowie Aden, 2003, Les effets au niveau
national et régional de la coopération internationale des polices : un système spécifique de
multi-level governance, Cultures et Conflits.
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Das Gemeinsame Zentrum stellt ein Experiment auf der regionalen Ebene der
Zusammenarbeit dar. Durch die Ausdehnung auf weitere Grenzregionen und die Einführung
neuer Arbeitsweisen entstehen bedeutsame Auswirkungen auf dem Feld der Zusammenarbeit. 

I. Darstellung des Kooperationszentrums

� Funktionen

Die globale Funktion des Gemeinsamen Zentrums ist die Vermittlung von Auskünften oder
Anträgen. Dabei sind aber zwei unterschiedliche Missionen zu erfüllen:

- Einerseits geht es um die direkte Beantwortung von Nachfragen, die vom
Gemeinsamen Zentrum (G.Z.) aus erledigt werden. Es geht hauptsächlich um
Nachfragen, die beispielsweise Autokennziffern oder die Identifizierung von
Telefonnummern betreffen. Diese können direkt von den Beamten des jeweiligen
ersuchten Staates mittels einer Suche in den verschieden nationalen Zentralregistern
schnell und ohne Weiterleitung an anderen Dienstellen erledigt werden.

- Andererseits werden auch Anträge an das Zentrum geschickt, die an die lokalen oder
zentralen zuständigen Behörden geleitet werden müssen.

� Arbeitsbereiche

Die Arbeitsbereiche im Vertrag von Mondorf sind relativ unbestimmt.
Lediglich die allgemeine Verstärkung der Zusammenarbeit zur Vorbeugung von Gefahren
und Vorbeugung bzw. Verfolgung von Straftaten werden erwähnt. Zwei Aspekte dieser
Zusammenarbeit sind hinzugefügt: die Kompetenzen von zentralen Stellen wie Interpol oder
kriminalpolizeilichen nationalen Ämtern, bleiben unberührt, und werden nur durch diesen
Vertrag und das G.Z. ergänzt. Weiterhin sollen nur Fälle bzw. Anträge durch das G.Z.
bearbeitet werden, die den regionalen Grenzrahmen nicht überschreiten.

Diese Aktivitäten decken grundsätzlich fast sämtliche Arbeitsfelder aller Sicherheitskräfte in
beiden Ländern in schutzpolizeilichen, in kriminalpolizeilichen, grenzpolizeilichen oder
ordnungspolizeilichen Bereichen ab. Zwar sind von vornherein die Schwerpunkte auf
kriminal- und grenzpolizeiliche Arbeitsfelder gesetzt worden, doch haben sich im Laufe der
ersten Jahre weitere Aktivitäten innerhalb des Gemeinsamen Zentrums entwickelt, z. B. im
Bereich der Bereitschaftspolizei.

� Personal

Das Personal verfügt über keine operative Kompetenz, darf nicht bei operativen Maßnahmen
eingesetzt werden. Die Beamten kommen aus den Länderpolizeien Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz, aus dem Bundesgrenzschutz, aus dem deutschen und französischen Zoll, aus
der Police Nationale und aus der Gendarmerie Nationale.
Die Landespolizei Saarland hat bis jetzt keine Beamten abgestellt, obwohl sie bei dem
Mondorfer Vertrag miteinbezogen war. 2002 beträgt die gesamte Anzahl von Beamten 52
Personen, darunter 24 von  deutscher und 28 von französischer Seite.

Es ist aber zu beachten, dass diese relativ einfache, institutionelle Verteilung des Personals
eine relativ komplizierte Mischung aus verschieden Organisationen und Diensten abdeckt. 
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Hier sind vor allem die organisatorischen Zuordnungen zu beachten, denn sie bestimmen die
Arbeitsverteilung und daher die Kompetenzfelder jedes Beamten im Zentrum.

Auf der französischen Seite sind die Beamten unbefristet im Gemeinsamen Zentrum
beschäftigt. Auf der deutschen Seite sind sie prinzipiell befristet auf einige Jahre. Dieser turn-
over seitens der deutschen Beamten kann zu Einarbeitungsproblemen vor allem im Bereich
der Rechtshilfe führen, wo die Arbeit mit teilweise komplexen Vorgängen durchgeführt wird.
Es erfordert auch von den französischen Beamten eine relativ hohe Anpassungsfähigkeit an
dieses System.

Die französischen Beamten arbeiten bis jetzt unter keinem Sonderstatus oder genereller
Anerkennung ihrer Arbeit im Ausland. Verschiedene Ausgleichslösungen wurden dann
separat von den einzelnen Institutionen entschieden.

� Organisation

Die Organisation der Arbeit ist hauptsächlich in vier Bereiche unterteilt. Das Zentrum wird
durch einen Koordinator bzw. einen Stellvertretenden Koordinator aus den jeweiligen
Ländern vertreten und geleitet. Weiterhin sind bei der französischen Seite für jede Institution
auch Vertreter benannt worden.

Die meisten Anfragen werden von zwei Stellen bearbeitet.

1. Die Beamten im Lagezentrum nehmen den größten Teil der Anfragen an, die ohne weiteren
Aufwand direkt beantwortet werden können oder an eine zuständige  Polizeistelle
weitergeleitet werden können. 
Dies betrifft insbesondere Halterfeststellungen, Erkenntnisanfragen, Personenüberprüfungen
sowie ausländerrechtliche Maßnahmen4.

2. Die zweite Stelle zur Bearbeitung von Anfragen betrifft die sog. „Rechtshilfe“ im G.Z.
Diese Stelle wird von jeweils zwei Beamten aus der Landespolizei Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz und jeweils einem aus der Police Judiciaire5 (PN) und aus der Gendarmerie
besetzt.

Von diesen Stellen werden alle Anträge bearbeitet, die eine kriminalpolizeiliche Dimension
haben. Es handelt sich beispielsweise um Anträge nach § 39.2 SDÜ (schriftliche
Informationen, welche nur mit Zustimmung der zuständigen Justizbehörde der ersuchten
Vertragspartei von der ersuchenden Vertragspartei als Beweismittel in einem Strafverfahren
benutzt werden dürfen). 

Es geht aber auch um Rechtshilfeersuchen in Fällen von Flucht von Verdächtigen über die
Grenze hinaus, von der Organisation des Transports von Haftgefangenen und Vieles mehr. 

Manche Rechtshilfeersuchen, die normalerweise zwischen Staatsanwaltschaften laufen
können, werden auch über das G.Z. vermittelt, vor allem wenn die zuständige Behörde von
der ersuchenden Staatsanwaltschaft nicht genau zu bestimmen ist.

                                                
4 Jahresberichte des Gemeinsamen Zentrums 2001 und 2002.
5 Kriminalpolizei.
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Die dritte Arbeitsebene betrifft die interne technische und organisatorische Unterstützung des
G.Z, nämlich die EDV Ressourcen, die Verwaltung vom Lagezentrum und dessen
Dauerdienst, den Sekretariatsdienst sowie die jährliche Statistik- und Berichterstattung. 

In diesem Bereich wie in den beiden anderen haben sich Leitlinien und Methoden für die
Aktivitäten der Beamten allmählich entwickelt, ohne zuvor über präzise Rahmen zu verfügen.
Aus den Anfragen und Möglichkeiten der Arbeit heraus sind diese Rahmen entstanden und
definiert worden. Sie werden auch für die weiteren G.Z. übernommen, angepasst und benutzt.

� Technische Ressourcen

Die technischen Ressourcen des G.Z. gehören zu den wichtigsten Aspekten der
Arbeitskapazitäten, weil die Beamten vor allem eine Auskunfts- und Vermittlungsfunktion
haben. Sie haben daher Zugriff auf die nationalen Datenregister ihrer jeweiligen
Organisationen.

Als eine wichtige, neue technische Hilfe wird generell von Seiten der Staatsanwaltschaften
wie auch der Polizei das Schengener Informationssystem betrachtet. 

Die Struktur des G.Z. erlaubt jetzt eine optimale Benutzung der unterschiedlichen Ressourcen
der Kooperationspartner, insbesondere durch die direkte Suche nach den geeigneten
Ansprechpartnern. 
Im Zweifelsfall wird nicht die Anfrage gleichzeitig an mehrere Organisationen geleitet,
sondern nur an eine, welche sie entweder selber beantwortet oder sie an die zuständige
Organisation weitervermittelt.

Die Ressourcen sind nicht nur diejenigen, die aus den nationalen Sicherheitssystemen
kommen. Einige wurden im Laufe der Zeit von dem G.Z. selber erarbeitet. Beispielsweise
erlaubt ein gemeinsames Dateierfassungsblatt eine Darstellung der Bearbeitungsschritte für
jede eingegangene Anfrage. Dieses von Mitarbeitern des G.Z. entfaltetes Arbeitsinstrument
wird auch in den anderen G.Z übernommen.

Die Ressourcen sind auch diejenigen, die von den Beamten selbst durch Erfahrung gewonnen
und benutzt werden. Das G.Z. hat sich seit 1999 als eine Beratungsstelle für die verschiedenen
Institutionen der Kooperation (Justiz und Polizei) herausgestellt, sei es als praktische Stelle
für Zusammenkünfte oder als Dienststelle, die Erfahrung im Bereich der Zusammenarbeit
sammelt. 

� Besonderheiten der Organisation und Arbeit

Das Gemeinsame Zentrum besitzt mit knapp 50 Beschäftigten eine relativ kleine und
übersichtliche Struktur, gemessen an der Anzahl der Partnerstellen, mit welchen es arbeitet.
Die Arbeitsorganisation beruht auf einer prinzipiell symmetrischen Verteilung von Beamten
und Funktionen zwischen der deutschen und der französischen Seite. Auf diese Weise können
sich innerhalb des G.Z. die traditionellen Partnerschaften mit einer durch den direkten
Austausch verstärkten Effizienz wieder bilden.

Das G.Z. arbeitet aber nicht nur an der Beibehaltung und Verstärkung solcher
Kooperationsverbindungen, sondern eröffnet auch neue Dienstleistungen für die Polizei- und
Justizbehörden in der Grenzregion. Diese Dienstleistungen betreffen natürlich die operative
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Zusammenarbeit, aber auch die Koordination zwischen Strategien der Sicherheitspolitik
beiderseits der Grenze.

� Zusammenarbeit intern und extern

Die Kooperation des G.Z. soll zwischen allen vertretenen Organisationen laufen und nicht
nach dualen Partnerschaften innerhalb des G.Z.
Das Zusammenführen von verschiedenen nationalen Organisationen hat dazu geführt, dass die
Sicherheitskräfte eines Staates untereinander stärker kooperiert haben, und sich auch
gegenseitig über Kompetenzen und Aktivitäten besser informieren konnten. 

Die Integration von Beamten aus verschiedenen Sicherheitskräften eines einzelnen Staates in
einer kleinen Struktur taucht nicht nur in dem G.Z. auf. Sie ist eine zunehmende Tendenz, die
beispielsweise zur Bildung der Groupes d’Intervention Régionaux (GIR, Regionalen
Einsatzgruppen) in Februar 2002 in Frankreich geführt hat. 

Der erste Vorteil des G.Z. liegt daher vielleicht nicht nur in der Zusammensetzung aus
Sicherheitskräften verschiedener Länder, sondern auch in der Zusammensetzung aus
verschiedenen Sicherheitskräften eines Staates, sei es Frankreich oder Deutschland. Die
Kooperationsfunktion des G.Z. dient den Beziehungen der Behörden innerhalb des eigenen
Staates und auch der Behördenzusammenarbeit auf bilateraler Ebene.

Der zweite Vorteil des G.Z beruht auf der Zusammensetzung aus den Hauptakteuren der
inneren Sicherheit zweier Staaten. Diese bilaterale Struktur hat eine erhebliche
Beschleunigung in den Ersuchensverlauf gebracht und wahrscheinlich zum großen Teil zur
Vorbeugung gegen förmlich oder inhaltlich fehlerhafte, grenzüberschreitende Einsätze
geführt. Das G.Z. erfüllt diese Beschleunigungs- und Absicherungsfunktion im Bereich von
Ersuchen und Informationsaustausch. 
Daneben wirkt es auch als ein wichtiger Filter für diese Ersuchen. 

� Koordination intern und extern

Die Tätigkeit des Zentrums liegt in einem auf der lokalen Ebene bis jetzt eher
ungewöhnlichen Bereich, und zwar dem der Koordination zwischen mehreren
Sicherheitsakteuren.

Diese Tätigkeit ist - wie bei der Zusammenarbeit - sowohl an die interne Organisation wie
auch an die auswärtigen lokalen Dienststellen gerichtet. Innerhalb des G.Z. bedarf es eines
gewissen Ausmaßes an Koordination, ohne die die verschiedenen Bereiche oder Funktionen
dazu neigen würden, sich wieder gegenseitig abzukapseln und die herkömmlichen
Partnerschaften zu bevorzugen. 

Die interne Verbindungsarbeit soll hauptsächlich von den zwei Koordinatoren beider Länder
durchgeführt werden. 
 
Neben der internen Koordinierungsarbeit läuft eine Koordinierungsarbeit zwischen allen
Sicherheitsdiensten in der Grenzregion, die auch vom Zentrum gefördert wird. Es geht darum,
die verschiedenen Akteure voneinander und gegenseitig zu informieren mittels gemeinsamer
Gespräche und der Bildung von Arbeitsgruppen.
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Natürlich gab es solche schon vor der Installation des G.Z. Die Einrichtung des G.Z. hat aber
zu einer klaren Zunahme eines solchen Austausches geführt, vor allem deshalb, weil die
Regelung von Aufträgen durch das G.Z. meistens einer Absprache oder Verständigung von
mindestens zwei Partnern bedarf.

Dies fällt also nicht unter die reine, operative Zusammenarbeit, denn hier handelt es sich um
eine Verbindungsarbeit, die Methoden und Praktiken und nicht nur die Verarbeitung von
einzelnen, identifizierbaren Aufträgen betreffen soll. Die tägliche Arbeit im G.Z.
verdeutlichte einen hohen Bedarf in diesem Bereich. Als Konsequenz entwickelte man ein
umfassendes Rahmenkonzept für alle Organisationen.

II. Probleme und Perspektiven

Die Arbeit im G.Z. ist durch seine spezifischen Organisationsprobleme gekennzeichnet. Es
werden  zwei Hauptkategorien von Problemen festgestellt.
1. Die erste Kategorie befindet sich auf der konkreten Ebene des Alltags innerhalb einer
solchen bilateralen Struktur.

2. Die zweite Kategorie von Problemen betrifft den Platz und die Rolle des G.Z. in der
Grenzregion als Stützpunkt für eine große Anzahl von sehr verschiedenartigen
Sicherheitsbehörden.

Die einzelnen Punkte sollen nur als Beispiele betrachtet werden und nicht als ausführliche
Liste der zum Teil problematischen Aspekte dieser Dienstelle.

� Die Arbeit im Lagezentrum bei Nachts- oder Feiertagsschichten

Sehr schnell hat sich das G.Z. zu einer Stelle mit Dauerdienst entwickelt. Dies setzt aber
voraus, dass jede beliebige lokale Dienstelle auch bei Mindestbesetzung des G.Z dessen
Unterstützung in Anspruch nehmen kann.

Die Bereitschaftsbesetzung besteht normalerweise (nachts und an Feiertagen) aus einem
Beamten aus jedem Staat. D. h., dass nicht alle Organisationen vertreten sind. Im Falle von
Anfragen an das G.Z, die eine andere Behörde betreffen, als die, die gerade von den zwei
anwesenden Beamten vertreten wird, kann sich die Situation als schwierig erweisen.

Denn Anträge, sei es nur die Überprüfung von Angaben aus einem Nationalregister, bedürfen
manchmal die unabdingbare Bearbeitung durch den Beamten aus einer bestimmten Behörde. 

Sogar wenn die Beantwortung einer Anfrage nicht unbedingt von einer bestimmten
Sicherheitsorganisation geleistet werden muss, können die Beamten in der Bereitschaft nicht
immer Anfragen aus fremden Organisationen beantworten.

Vor allem nachts, wenn Anträge relativ selten, aber dann auch relativ dringend sind, kann die
Situation ein relativ hohes Unsicherheitsgefühl am Arbeitsplatz erwecken.

Für Anfragen, die nicht direkt von den anwesenden Beamten beantwortet werden können, gibt
es ohnehin normalerweise die Möglichkeit, sie an die lokalen Behörden des ersuchten Landes
weiter zu leiten.
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Die Situation erfordert aber von den Beamten im Bereitschaftsdienst, dass sie sich für andere
Sicherheitsbereiche - außerhalb ihrer eigenen - interessieren damit sie einigermaßen in der
Lage sind, die Anfrage zu bearbeiten oder weiter zu leiten. Dadurch werden auch die
Kenntnisse der Beamten über die anderen Organisationen erweitert.

Generell stellt sich öfters das Problem der Kompatibilität zwischen den zwei Rechtssystemen
bzw. der Kompatibilität der Anträge mit den Erfordernissen des jeweiligen ersuchten
Rechtssystems.

� Ungleiche Verteilung

Die Arbeitsorganisation im G.Z. beruht prinzipiell auf einer gleichen Personal- und
Funktionsverteilung auf der französischen und auf der deutschen Seite.
Diese theoretische Annahme findet aber nur teilweise eine praktische Entsprechung. 

Im Arbeitsbereich der „Rechtshilfe“ ist der Unterschied zwischen den französischen und
deutschen Kooperationspartnern relativ groß. Auf der deutschen Seite sind insgesamt 4
Beamte eingesetzt (2 Beamte für jede Landespolizei), während auf der französischen Seite nur
zwei Beamte in dieser Funktion arbeiten, ein Polizist und ein Gendarme.
Hinzu kommt, dass der Beamte von der Gendarmerie in der Regel keine Anträge nach § 39. 2
SDÜ und keine Vermittlung bei Nacheilen oder Observation übernimmt. Diese Aufteilung
zwischen Gendarmerie und Polizei beruht teilweise auf der Beibehaltung eines gewissen
Monopols der Police nationale hinsichtlich der internationalen Zusammenarbeit. Sie ist aber
mit einer recht ungleichen Arbeitsbelastung verbunden.

Weiterhin kann der Unterschied zwischen der französischen und der deutschen
Präsenzgewichtung dadurch erklärt werden, dass die gesamte ehemalige Koordinierungsstelle
(Regionale Stellen für deutsch-französischen Zusammenarbeit bei den LKÄ und dem Service
Régional de Police Judiciaire) in Stuttgart in das neue G.Z. versetzt wurde, während der
Service Régional de Police judiciaire in Straßburg seine eigene KOST (Koordinierungsstelle)
am Leben erhielt und nur einen Beamten von insgesamt vieren in das G.Z. absandte.

� Arbeitsterritorium: unscharfe bzw. zerstrittene Grenzen

Die verschiedenen Sicherheitsorganisationen vertreten auch unterschiedliche Auffassungen
über das gültige Arbeitsgebiet des G.Z. Grundsätzlich definiert der Vertrag von Mondorf-les-
bains die territorialen Grenzen der Zuständigkeit des G.Z. als die Regierungsbezirke Freiburg
und Karlsruhe in Baden-Württemberg, das Saarland und die zwei Polizeipräsidien Rheinpfalz
und Westpfalz von Rheinland-Pfalz.

Im Laufe der Entwicklung haben sich aber Situationen ergeben, wo sich die ersuchende oder
die ersuchte Dienstelle und manchmal sogar  beide  außerhalb des vereinbarten Territoriums
befunden haben. 
Dies stellt die Frage nach der Antragsbearbeitung auf einer legalen und auf einer strategischen
Ebene.
Auf der rechtlichen Ebene bleibt es natürlich fragwürdig, ob das G.Z. außerhalb seines
strikten Kompetenzterritoriums tätig sein darf. Eigentlich sind Informationen, die über das
G.Z. übermittelt werden, nutzbar, solange sie nur einer polizeilichen Vorfeldermittlung und
keiner strafrechtlichen Untersuchung dienen bzw. solange sie nicht als Beweise in einem
Strafprozess hergezogen werden müssen.
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Auf einer strategischen Ebene bleibt unklar, ob die Bearbeitung von Anfragen außerhalb des
Arbeitsraums zugunsten oder zulasten des G.Z. wirken würde, denn seine Arbeitskapazität ist
natürlich begrenzt, und eine Ausdehnung auf nicht grenzspezifischen Anträgen könnte eine
erhebliche Arbeitsbelastung bedeuten.

Abgesehen davon hat sich z. B. der französische Zoll sehr klar für eine Einhaltung der
territorialen Arbeitsgrenzen ausgesprochen, denn der Zoll als spezialisierte
Sicherheitsorganisation verfügt über eigene Kooperationsnetzwerke.

� Grundziel: Gemeinsam oder separat?

Neben den praktischen Aspekten der Arbeit in dem G.Z. kommen auch weitere strategische
Dimensionen hinzu, welche bei der Gestaltung der Arbeit mitwirken. 

Es betrifft insbesondere die Zielsetzung. Es ist nachvollziehbar, dass die jeweiligen
Arbeitsbranchen innerhalb des G.Z. eigene Zielsetzungen bzw. Prioritäten entwickeln. Das
Problem der Einheit in den Arbeitszielen stellt sich vielmehr zwischen den jeweiligen
nationalen Teilen jedes Arbeitsbereiches.

Diese sollen den staatsintern entschiedenen Arbeitsprioritäten entsprechen, was natürlich auch
zu Diskrepanzen zwischen den Kooperationspartnern führen kann. Insbesondere liegt die
Schwierigkeit darin, dass die Länderpolizeien alle Kriminalitätsformen bearbeiten müssen,
während die Gliederung der Police Judiciaire / Gendarmerie in Frankreich einer Aufteilung
nach Art und Lokalisierung6 der Kriminalitätsfälle entspricht. 

Dies bedeutet, dass die Spezialisierung der Vertreter der Police Judiciaire auf die allgemeine
Zuständigkeit der Landespolizei stößt und dabei Konfrontationen zwischen den Prioritäten der
Kooperationspartner verursachen kann.

� Die Beziehungen des G.Z. mit seinem Arbeitsumfeld (lokalen Dienststellen):
Benutzung, Vermeidung, Werbung.

Das G.Z. hat nicht nur intern für seine Funktionsfähigkeit zu sorgen, sondern auch
gleichermaßen extern, denn seine Beschäftigung und daher auch sein Erfolg als Dienstelle
hängen davon ab, ob und inwiefern die operativen, lokalen Dienststellen seine
Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Die Bereitschaft zur Inanspruchnahme des G.Z. variiert je nach Sicherheitsbehörde und
Kooperationsanlässen. Der direkte Kooperationsweg, der im Vertrag vom Mondorf-les-bains
anerkannt wird, gibt den lokalen Behörden die Möglichkeit, ohne das G.Z. zu kooperieren. 
Dies wird an der deutsch-französischen Grenze vor allem von der Gendarmerie und den
lokalen Stellen der Landespolizei in Anspruch genommen, aber auch vom Zoll.
Die Arbeitslast für das G.Z. wird dadurch verringert. Es kann aber auch möglicherweise ein
Verlust wegen der nicht benutzten Arbeitskapazitäten und Kompetenzen bedeuten.
Deshalb hat das G.Z. auch eine gewisse Anwerbungsfunktion in Richtung von lokalen und
regionalen Dienstellen entwickelt. 

                                                
6 Die Gendarmerie arbeitet im ländlichen Bereich, die Police Nationale ist stärker im
städtischen Bereich und in der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität tätig.
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Übrigens war das Zentrum das erste, das in Funktion getreten ist. Dies hat dazu geführt, dass
es relativ schnell einen großen Zulauf von am System interessierten Besuchern aus anderen
EU- und nicht EU-Grenzregionen gegeben hat, was einen nicht unerheblichen Arbeits- und
Zeitaufwand darstellt. 
Die Anzahl der Besucher wurde auch deshalb ab 2001 reduziert7. Inzwischen haben  mehrere
Kooperationszentren in anderen Grenzregionen ihren Betrieb aufgenommen und sind
Ansprechpartner für  mögliche Besucher 

� Schlussbemerkungen

Die Verbindung zwischen den schon bestehenden und zukünftigen Gemeinsamen Zentren8

sollte organisiert werden.

1. Eine Abstimmung ist einerseits im Rahmen der operativen Zusammenarbeit, d.h. im
Rahmen der praktischen Bearbeitung von Fällen und Anträgen notwendig.

2. Andererseits müsste auch eine Koordination im Rahmen der Arbeitsorganisation jedes
einzelnen Gemeinsamen Zentrums erfolgen. Dies ist beispielsweise bei der Frage der
statistischen Eintragung der bearbeiteten Fälle durch jedes Zentrum erforderlich. Da sich
allmählich verschiedene Zentren aufbauen, sollte eine einheitliche Erfassung von Fällen
erfolgen, damit die Verteilung von Finanz- und Personalmitteln auch auf der Basis einer
einheitlichen Bedarfmessung erfolgen kann.

Diese Aspekte werden in den nächsten Monaten und Jahren zu einer zusätzlichen
Herausforderung für diese regionalen Grenzstrukturen werden.

                                                
7 Jahresberichte des Gemeinsamen Zentrums 2001 und 2002.
8 Beispielsweise an den deutsch-französischen, deutsch-schweizerischen, deutsch-
luxemburgischen, französisch-spanischen, französisch-belgischen, französisch-
luxemburgischen Grenzen.


